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Merkblatt vorzeitige Erteilung der Niederlas-
sungsbewilligung 
 

 
 
1.  Allgemeines: 

Personen, welche seit fünf Jahren ununterbrochen eine ordentliche Aufenthaltsbewilligung besitzen 
und eine erfolgreiche Integration im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen nachweisen können. Für 
weitere Informationen s. Richtlinien der Abteilung Migration, Ziff. 5ff. 

 
2. Wichtigste Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen: 
 
2.1 5-jähriger Aufenthalt 

Die Gesuchstellerin/der Gesuchsteller muss seit 5 Jahren (ununterbrochener Aufenthalt) im Besitz 
einer ordentlichen Jahresaufenthaltsbewilligung (Bewilligung B) sein. 
 

2.2 Beachtung der rechtsstaatlichen Ordnung und der demokratischen Prinzipien 
Es muss ein einwandfreier Leumund vorhanden sein und es liegen keine Berichte von Amtsstellen 
über Tätigkeiten vor, welche mit dem ordre public nicht vereinbar sind.  
 

2.3 Erlernen der deutschen Sprache  
Die Kenntnisse der deutschen Sprache sind durch Vorlegen eines Zertifikates nachzuweisen oder es 
ist der Nachweis einer anerkannten Prüfstelle beizubringen. Erforderlich ist mindestens das Refe-
renzniveau B1 mündlich und schriftlich des Europäischen Sprachenportfolios. Bei Ehegatten müssen 
beide Ehepartner ein anerkanntes Sprachzertifikat nachweisen. Von der Pflicht zum Nachweis aus-
genommen sind Personen, die in der Schweiz die obligatorische Schule oder mindestens den Se-
kundarabschluss II absolvieren bzw. absolviert haben. 
 

2.4 Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung 
Es muss ein bestehendes Arbeitsverhältnis oder der Nachweis der wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
vorliegen. Bei minderjährigen Kindern und Jugendlichen ist ein Bericht über die aktuelle Schul- oder 
Ausbildungssituation beizubringen. Nebst dem Sprachzertifikat mit dem Referenzniveau B1 muss 
beispielsweise auch eine Mitgliedschaft in einem Verein, der Feuerwehr oder einer ortsansässigen 
Institution (bspw. Samariterverband) vorgewiesen werden. Weitere Informationen zur Praxis s. Richt-
linien der Abteilung Migration, Ziff. 5.1. 
 

2.5 Ganze Familie 
Familien (Ehepaare oder Eltern mit minderjährigen Kindern) können grundsätzlich nur gemeinsam 
ein Gesuch um vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung einreichen. Die noch schulpflichti-
gen Kinder sind in den entsprechenden Entscheid ihrer Eltern mit einzubeziehen. Die Schulpflichti-
gen Kinder bis zwölf Jahre haben eine Bestätigung der Schulbehörden beizubringen, welche Aus-
kunft zu ihrem Auftreten in der Schule gibt und ihnen eine gute Integration (inkl. Beurteilung der 
Deutschkenntnisse) bescheinigt. Minderjährige Kinder von mehr als zwölf Jahren haben die gleichen 
Voraussetzungen wie erwachsene Einzelpersonen zu erfüllen. 
 

3. Folgende Unterlagen/Dokumente sind vollständig dem Gesuchsformular A3 beizulegen: 

 Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht älter als ein Monat) 

 Bestätigung, dass keine Sozialhilfeabhängigkeit vorliegt 

 Sprachnachweis mindestens B1 mündlich und schriftlich. Die Kenntnisse der deutschen Sprache 
sind durch Vorlegen eines Zertifikates einer anerkannten Prüfstelle (telc, Goethe, ÖSD, TestDaF, 
Sprachnachweis fide oder Sprachenpass fide) zu belegen. 

 erfolgreich bestandener Integrationskurs «Leben im Kanton Glarus» 

 Aktuelle Anstellungsbestätigung des Arbeitgebers oder allenfalls anderer Nachweis der wirt-
schaftlichen Unabhängigkeit 
 

4. Abgabeort des Gesuches und der Beilagen: 
Gesuche sind bei der Einwohnerkontrolle am Wohnort der Gesuchstellerin/des Gesuchstellers einzu-
reichen. 

  


